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Beurteilung 

Das Gesetz fügt sich in die Digitalisierungsstrategie des Bun-

des ein, die vom SVV und von seinen Mitgliedern aktiv unter-

stützt wird. In der Lebensversicherung sind bereits wichtige 

Prozesse im Vorsorgemarkt digital etabliert: 70 Prozent der 

Versicherten nutzen ein Vorsorgeportal, ab 2026 wird der 

Vorsorgeausweis bei rund 80 Prozent der Pensionskassen di-

gital verfügbar sein. Auch bei den Unfallversicherern erfolgt 

der Datenaustausch mit den Arbeitgebern teilweise bereits 

digital, etwa über den etablierten Standard Swissdec (ELM, 

KLEE). 

Die Digitalisierung ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern 

auch eine echte Chance für die Weiterentwicklung der Bran-

che. Aus Sicht der Lebensversicherer ist die Digitalisierung 

der ersten Säule eine zentrale Voraussetzung für eine umfas-

sende Vorsorgeberatung. Für die Unfallversicherer eröffnet 

die Digitalisierung der Sozialversicherungen künftig die Mög-

lichkeit einer vollständig digitalen Abwicklung – beispiels-

weise bei der Rentenkoordination zwischen UVG und IV. Der 

SVV weist jedoch darauf hin, dass das Verhältnis der neuen 

ATSG-Bestimmungen zu anderen Digitalisierungsprojekten 

im Sozialversicherungsbereich – insbesondere zur Initiative 

Digisanté in der Krankenversicherung – derzeit unklar ist.  

Unabhängig von der gewählten Infrastruktur muss eine enge 

Zusammenarbeit bei der Definition technischer Anforderun-

gen sowie eine koordinierte Entwicklung zwischen der 1. so-

wie den Säulen 2. und 3. gewährleistet werden. Zur Errei-

chung der Digitalisierungsziele ausserhalb der ersten Säule 

ist eine zentrale Plattform nicht erforderlich. Im Rahmen von 

Open Pension setzt sich der SVV für einen marktbasierten 

Ansatz ein, der auf Dezentralität und die Innovationskraft der 

beteiligten Akteure setzt. Der Verband begrüsst entspre-

chend ausdrücklich, dass die dem ATSG unterstellten Versi-

cherer über eigene Plattformen kommunizieren können. Für 

die privaten Unfallversicherer ist es zentral, bestehende Kun-

denportale weiterhin nutzen zu können.  

Eine effiziente digitale Abwicklung der Altersvorsorge und 

der Unfallversicherer setzt übertragbare und standardisierte 

Datensätze sowie einen einfachen Prozess zur Datenfreigabe 

durch die versicherten Personen voraus. Die Standardisie-

rung erhöht die Effizienz der Prozesse, da sie den sektoren-

übergreifenden Austausch vereinfacht und Doppelspurigkei-

ten vermeidet. Dabei sollen Versicherte ihre Daten 

transparent und kontrolliert freigeben können – etwa über 

ein klar definiertes Einwilligungs- oder Freigabeverfahren, 

das rechtlichen Anforderungen und dem Prinzip der Daten-

souveränität entspricht. 

Der SVV unterstützt die Kodifizierung der massgeblichen 

Bestimmungen für die elektronische Kommunikation und den 

Datenaustauch unter den Sozialversicherungen im ATSG so-

wie die Anpassung von Art. 96a E-UVG, da sie den Zugriff 

auf ZAS-Daten für Unfallversicherer vereinfacht und erwei-

tert. Hingegen bedarf die Regelung in Art. 37a E-ATSG einer 

Ergänzung, damit der Austausch unter anderem zwischen 

den Unfallversicherern und den Arbeitgebern über bereits 

bestehende digitale machine-to-machine-Kanäle (Swissdec-

Standards ELM, KLEE) oder künftig die Anbindung der Unfall-

versicherer an das EPD weiterhin möglich ist. 

Der Datenschutz ist ein zentraler Bestandteil der künftigen 

Lösung und ist projektbegleitend phasenweise sicherzustel-

len. Die Einhaltung der Datenschutzprinzipien und gesetzli-

chen Vorgaben ist unerlässlich. Die Datenschutzfolgeab-

schätzung soll dabei ebenfalls phasenweise und 

projektbegleitend erfolgen, um Rechtssicherheit und Umset-

zungsspielraum zu vereinen.  

25.075 Nationalrat Dienstag, 28. April 

BRG. Bundesgesetz über Informationssysteme in den 

Sozialversicherungen (BISS) 
 

  
 
 Annahme mit Bemerkungen 

Der SVV unterstützt grundsätzlich die Ziele des BISS sowie die fortschreitende Digitalisierung der Sozial-
versicherungen. Entsprechend empfiehlt der SVV die Annahme des Gesetzes unter Berücksichtigung 
nachfolgender Aspekte: 

◼ Der SVV setzt sich für einen Ansatz ein, der bestehende digitale Prozesse und Plattformen integriert 
und weiterentwickelt. 

◼ Die Erreichung der Digitalisierungsziele ausserhalb der ersten Säule (weitere Sozialversicherungen wie 
die Kranken- und Unfallversicherung) ist nicht an eine zentrale Infrastruktur gebunden. Zu erfüllen 
sind dabei standardisierte Datenflüsse, ein hohes Datenschutzniveau und eine koordinierte Zusam-
menarbeit aller Beteiligten. 
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Beurteilung 

Die Motion verlangt, dass Arbeitnehmende, die im Dienst 

mehrerer Arbeitgeber stehen («Mehrfachbeschäftigte») und 

deren gesamter Jahreslohn 22’050 Franken übersteigt, ent-

weder bei der Vorsorgeeinrichtung des Hauptarbeitgebers 

oder bei der Auffangeinrichtung durch die Arbeitgeber versi-

chert werden müssen. Zudem soll der Koordinationsabzug 

neu prozentual ausgestaltet werden. 

Der Bundesrat lehnt die Motion ab. Die Beurteilung des SVV 

deckt sich mit derjenigen des Bundesrates:  

• Eine obligatorische Versicherung von Nebenbeschäfti-

gungen bei anderen Arbeitgebern ist in der Praxis kaum 

durchführbar. In der Regel haben weder die Vorsorge-

einrichtung des Hauptarbeitgebers noch dieser selbst 

nähere Kenntnisse über solche Nebenbeschäftigungen. 

Der Entscheid über eine Versicherung dieser Tätigkeiten 

in der beruflichen Vorsorge muss zwingend bei der Ar-

beitnehmerin oder dem Arbeitnehmer verbleiben. Die 

Möglichkeit zur Versicherung besteht bereits (Art. 46 

BVG).  

• Eine Reduktion des BVG-Koordinationsabzuges ist zwin-

gend mit einer gleichzeitigen Senkung des BVG-Um-

wandlungssatzes zu verbinden. 

 

Ziel der Motion ist die Gleichbehandlung von Mehrfachbe-

schäftigten mit Arbeitnehmenden mit gleichem Pensum, die 

nur bei einem Arbeitgeber angestellt sind. Der SVV teilt diese 

Zielsetzung. Er hat deshalb die in der Volksabstimmung vom 

22. September 2024 abgelehnte BVG-Reform explizit unter-

stützt. Diese hätte durch die Reduktion von Eintrittsschwelle 

und Koordinationsabzug, in Kombination mit der Reduktion 

des BVG-Umwandlungssatzes, klare Verbesserungen für 

Mehrfach- und Teilzeitbeschäftigte gebracht. 

 

 

 

 

 

 

24.3923  

Mo. Maillard. Dem Kaufkraftverlust der Renten in der 

zweiten Säule entgegenwirken 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Teuerungsanpassungen bei Renten sind mit erheblichen Kosten verbunden und nur möglich, wenn die 
Vorsorgeeinrichtung ausreichende Mittel hat; eine Finanzierung für künftige Renten würde zu deutlich 
tieferen Umwandlungssätzen führen, während ein Ausgleich für laufende Renten zu einer erheblichen 
Querfinanzierung zulasten der aktiven Versicherten führen würde. 

◼ Viele Vorsorgeeinrichtungen setzen vielmehr auf flexible Lösungen wie Einmalzahlungen, um je nach 
finanzieller Lage angemessene Ausgleichsmassnahmen zu ermöglichen. 

 

 

 

Beurteilung 

Die Altersrenten aus 

der beruflichen Vor-
sorge sind im Rah-
men der finanziellen 
Möglichkeiten der 
Vorsorgeeinrichtung 
der Preisentwicklung 
anzupassen (Art. 36 
Abs. 2 und 3 sowie 
Art. 49 Abs. 2 Zf. 5 
BVG). Das paritäti-
sche oder das 
oberste Organ der 
Vorsorgeeinrichtung 
entscheidet jährlich 
darüber, ob und in 
welchem Ausmass 
die Renten ange-
passt werden. Die 
Vorsorgeeinrichtung 
erläutert in ihrer 
Jahresrechnung 
oder in ihrem Jah-
resbericht die ent-
sprechenden Be-
schlüsse. Da die 
Vorsorgeeinrichtun-
gen ihre Leistungen 
jederzeit garantie-
ren müssen, muss 
jede Rentenerhö-
hung durch entspre-
chende Mittel ge-
deckt sein, die für 
ihre Zahlung wäh-
rend der gesamten 
Restlaufzeit erfor-
derlich sind. Die 
Teuerungsanpas-
sung laufender Ren-
ten ist deshalb mit 
erheblichen Kosten 
verbunden. 

Für die künftigen 
Renten müsste die 
Finanzierung des 
Teuerungsaus-
gleichs über eine 
Senkung des Um-
wandlungssatzes er-
folgen. Die Vorfi-
nanzierung einer 
inflationsgeschütz-
ten (bzw. «teue-
rungsversicherten») 
Altersrente hätte al-
lerdings zur Folge, 
dass der Umwand-
lungssatz und somit 
die Anfangsrente bei 
der Pensionierung 
rund 20 bis 25 Pro-
zent tiefer zu liegen 
kämen als ohne 
Teuerungsversiche-
rung. 

Für die laufenden 
Renten könnte ein 
Teuerungsausgleich 
nur zulasten der ak-
tiven Versicherten 
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 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Die obligatorische Versicherung von Nebenbeschäftigungen bei anderen Arbeitgebern ist in der Praxis 
kaum durchführbar. 

◼ Die Anpassung (d. h. Reduktion) des BVG-Koordinationsabzugs hätte zwangsläufig zur Folge, dass 
sich für Vorsorgeeinrichtungen, die im oder nahe beim gesetzlichen Minimum tätig sind, das Finanzie-
rungsproblem aufgrund des überhöhten BVG-Umwandlungssatzes weiter verschärfen würde. 
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Beurteilung 

Die Motion verlangt die Anpassung des BVG und der Verord-

nung BVV 2 dahingehend, dass unbezahlte Care-Arbeit künf-

tig in der beruflichen Vorsorge versichert wird. Zu diesem 

Zweck sollen u. a. rentenbildende Erziehungs- und Betreu-

ungsgutschriften eingeführt werden, und die Finanzierung 

soll über eine dauerhafte Umlagekomponente zentral über 

den Sicherheitsfonds erfolgen. 

Gemäss Art. 113 Abs. 2 der Bundesverfassung ist die berufli-

che Vorsorge für Arbeitnehmende obligatorisch und für Selb-

ständigerwerbende freiwillig. Die Versicherung von unbezahl-

ten Tätigkeiten wie die Betreuung von Angehörigen oder die 

Abdeckung von Phasen ohne Erwerbstätigkeit ist nicht vor-

gesehen. Laut Bundesrat wäre deshalb für die Umsetzung 

der Motion eine Verfassungsänderung notwendig. 

Der Sozialausgleich zur Berücksichtigung von Care-Arbeit ist 

in der 1. Säule vorgesehen und verankert: Die Erziehungs- 

und Betreuungsgutschriften in der 1. Säule (AHV) werden 

dem individuellen Konto der versicherten Person gutge-

schrieben und bilden ein fiktives Einkommen. In vielen Fällen 

sind die Gutschriften nur teilweise rentenbildend.  

 

In der zweiten Säule wären die Gutschriften dagegen real 

und systemfremd. Einerseits hätten sie hohe Zusatzbeiträge 

zulasten der Unternehmen und der aktiven Versicherten zur 

Folge. Anderseits müsste, da die Finanzierung der berufli-

chen Vorsorge dezentral in den einzelnen Vorsorgeeinrich-

tungen organisiert ist, für die Einführung von Erziehungs- 

und Betreuungsgutschriften ein äusserst komplexer Aus-

gleichsmechanismus zwischen den Vorsorgeeinrichtungen 

geschaffen werden. Die Finanzierung der Gutschriften für 

Personen, die keiner Pensionskasse angeschlossen sind, 

könnte gar nicht über das bestehende System geregelt wer-

den. 

Schliesslich würde die vorgeschlagene Umlagefinanzierung 

über den Sicherheitsfonds BVG unerwünschte Querfinanzie-

rungen nach sich ziehen und falsche Anreize schaffen: Kin-

derlose Personen mit tiefen Einkommen müssten die Gut-

schriften oder Rentenzuschläge für ältere, gut situierte 

Personen mit Kindern mitfinanzieren.  

  

24.3924  

Mo. Maillard. Dem Kaufkraftverlust der Renten in der 

zweiten Säule entgegenwirken 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Teuerungsanpassungen bei Renten sind mit erheblichen Kosten verbunden und nur möglich, wenn die 
Vorsorgeeinrichtung ausreichende Mittel hat; eine Finanzierung für künftige Renten würde zu deutlich 
tieferen Umwandlungssätzen führen, während ein Ausgleich für laufende Renten zu einer erheblichen 
Querfinanzierung zulasten der aktiven Versicherten führen würde. 

◼ Viele Vorsorgeeinrichtungen setzen vielmehr auf flexible Lösungen wie Einmalzahlungen, um je nach 
finanzieller Lage angemessene Ausgleichsmassnahmen zu ermöglichen. 
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 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Die Versicherung unbezahlter Care-Arbeit in der 2. Säule wäre systemfremd und würde eine Verfas-
sungsänderung bedingen.  

◼ Zur Einführung von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften müsste ein extrem anspruchsvoller Aus-
gleichsmechanismus zwischen den Vorsorgeeinrichtungen eingerichtet werden. 

 

 

 



 

Sessionsbrief SVV 5 

Beurteilung 

Die Motion verlangt die Änderung der gesetzlichen Grundla-

gen so, dass die Renten aus der Beruflichen Vorsorge (BVG) 

regelmässig der Teuerung angepasst werden. 

Gemäss geltendem Recht sind die Altersrenten aus der be-

ruflichen Vorsorge im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 

der Vorsorgeeinrichtung der Preisentwicklung anzupassen 

(Art. 36 Abs. 2 und 3 sowie Art. 49 Abs. 2 Zf. 5 BVG). Das 

oberste, paritätische Organ der Vorsorgeeinrichtung ent-

scheidet jährlich darüber, ob und in welchem Ausmass die 

Renten angepasst werden. Die Vorsorgeeinrichtung erläutert 

in ihrer Jahresrechnung oder in ihrem Jahresbericht die ent-

sprechenden Beschlüsse.  

Da die Vorsorgeeinrichtungen ihre Leistungen jederzeit ga-

rantieren müssen, muss jede Rentenerhöhung durch die ent-

sprechenden Mittel gedeckt sein, die für ihre Zahlung wäh-

rend der gesamten Restlaufzeit erforderlich sind. Die 

Teuerungsanpassung laufender Renten ist deshalb mit er-

heblichen Kosten verbunden. 

Für laufende Renten könnte ein Teuerungsausgleich nur zu-

lasten der aktiven Versicherten und der Arbeitgeber finan-

ziert werden. Damit würde jedoch eine erhebliche uner-

wünschte Querfinanzierung von den aktiven Versicherten zu 

den Rentnerinnen und Rentner eingeführt. 

 

 

Für künftige Renten müsste die Finanzierung des Teuerungs-

ausgleichs über eine Senkung des Umwandlungssatzes erfol-

gen. Die Vorfinanzierung einer inflationsgeschützten (bzw. 

«teuerungsversicherten») Altersrente hätte zur Folge, dass 

der Umwandlungssatz und somit die Anfangsrente bei der 

Pensionierung rund 20 bis 25 Prozent tiefer zu liegen kämen 

als ohne Teuerungsversicherung. 

In der Praxis richten viele Vorsorgeeinrichtungen Einmalzah-

lungen aus, wenn und soweit ihre finanzielle Situation dies 

zulässt. Den Vorsorgeeinrichtungen ist möglichst freie Hand 

zu lassen, damit sie kassenspezifisch die richtigen Massnah-

men ergreifen können. Entsprechende Modelle wurden bei 

verschiedenen Pensionskassen bereits eingeführt bzw. um-

gesetzt. 
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zweiten Säule entgegenwirken 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Teuerungsanpassungen bei Renten sind mit erheblichen Kosten verbunden und nur möglich, wenn die 
Vorsorgeeinrichtung ausreichende Mittel hat; eine Finanzierung für künftige Renten würde zu deutlich 
tieferen Umwandlungssätzen führen, während ein Ausgleich für laufende Renten zu einer erheblichen 
Querfinanzierung zulasten der aktiven Versicherten führen würde. 

◼ Viele Vorsorgeeinrichtungen setzen vielmehr auf flexible Lösungen wie Einmalzahlungen, um je nach 
finanzieller Lage angemessene Ausgleichsmassnahmen zu ermöglichen. 

 

 

 

Beurteilung 

Die Altersrenten aus 

der beruflichen Vor-
sorge sind im Rah-
men der finanziellen 
Möglichkeiten der 
Vorsorgeeinrichtung 
der Preisentwicklung 
anzupassen (Art. 36 
Abs. 2 und 3 sowie 
Art. 49 Abs. 2 Zf. 5 
BVG). Das paritäti-
sche oder das 
oberste Organ der 
Vorsorgeeinrichtung 
entscheidet jährlich 
darüber, ob und in 
welchem Ausmass 
die Renten ange-
passt werden. Die 
Vorsorgeeinrichtung 
erläutert in ihrer 
Jahresrechnung 
oder in ihrem Jah-
resbericht die ent-
sprechenden Be-
schlüsse. Da die 
Vorsorgeeinrichtun-
gen ihre Leistungen 
jederzeit garantie-
ren müssen, muss 
jede Rentenerhö-
hung durch entspre-
chende Mittel ge-
deckt sein, die für 
ihre Zahlung wäh-
rend der gesamten 
Restlaufzeit erfor-
derlich sind. Die 
Teuerungsanpas-
sung laufender Ren-
ten ist deshalb mit 
erheblichen Kosten 
verbunden. 

Für die künftigen 
Renten müsste die 
Finanzierung des 
Teuerungsaus-
gleichs über eine 
Senkung des Um-
wandlungssatzes er-
folgen. Die Vorfi-
nanzierung einer 
inflationsgeschütz-
ten (bzw. «teue-
rungsversicherten») 
Altersrente hätte al-
lerdings zur Folge, 
dass der Umwand-
lungssatz und somit 
die Anfangsrente bei 
der Pensionierung 
rund 20 bis 25 Pro-
zent tiefer zu liegen 
kämen als ohne 
Teuerungsversiche-
rung. 

Für die laufenden 
Renten könnte ein 
Teuerungsausgleich 
nur zulasten der ak-
tiven Versicherten 

 

Mo. Fraktion S. Dem Kaufkraftverlust der Renten in 

der zweiten Säule entgegenwirken 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Teuerungsanpassungen bei Renten sind mit erheblichen Kosten verbunden und nur möglich, wenn die 
Vorsorgeeinrichtung über ausreichende Mittel verfügt. 

◼ Eine Finanzierung für künftige Renten würde zu deutlich tieferen Umwandlungssätzen führen, wäh-
rend ein Ausgleich für laufende Renten eine erhebliche Querfinanzierung zulasten der aktiven Versi-
cherten zur Folge hätte. 

◼ Viele Vorsorgeeinrichtungen setzen zurecht auf flexible Lösungen wie Einmalzahlungen, um je nach 
finanzieller Lage angemessene Ausgleichsmassnahmen zu ermöglichen. 
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Beurteilung 

Die Motion verlangt, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern ermöglichen müssen, ihren Jahres-

lohn zu mindestens 80 Prozent zu versichern, wenn dieser 

über der Eintrittsschwelle liegt, und dass Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer auch eine weniger vorteilhafte Sparoption 

wählen und analog zum aktuellen Gesetz nur den koordinier-

ten Lohn versichern können. 

Der Bundesrat lehnt die Motion ab. Die Beurteilung des SVV 

deckt sich mit derjenigen des Bundesrates. 

Ziel der Motion ist ein erleichterter Zugang zur beruflichen 

Vorsorge bzw. zum Alterssparen insbesondere für Teilzeitbe-

schäftigte. Der SVV teilt diese Zielsetzung. Er hat deshalb die 

in der Volksabstimmung vom 22. September 2024 abge-

lehnte BVG-Reform explizit unterstützt. Diese hätte durch die 

Reduktion von Eintrittsschwelle und Koordinationsabzug, in 

Kombination mit der Reduktion des BVG-Umwandlungssat-

zes, klare Verbesserungen für Mehrfach- und Teilzeitbeschäf-

tigte gebracht. 

 

Die Festlegung des Koordinationsabzugs im Reglement (Re-

duktion oder vollständiger Verzicht) ist zielführender als die 

von der Motion geforderte Änderung des BVG. Solche Mög-

lichkeiten werden bereits heute von einer Mehrheit der Vor-

sorgeeinrichtungen angeboten. 

 

  

24.4124  

Mo. Maillard. Dem Kaufkraftverlust der Renten in der 

zweiten Säule entgegenwirken 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Teuerungsanpassungen bei Renten sind mit erheblichen Kosten verbunden und nur möglich, wenn die 
Vorsorgeeinrichtung ausreichende Mittel hat; eine Finanzierung für künftige Renten würde zu deutlich 
tieferen Umwandlungssätzen führen, während ein Ausgleich für laufende Renten zu einer erheblichen 
Querfinanzierung zulasten der aktiven Versicherten führen würde. 

◼ Viele Vorsorgeeinrichtungen setzen vielmehr auf flexible Lösungen wie Einmalzahlungen, um je nach 
finanzieller Lage angemessene Ausgleichsmassnahmen zu ermöglichen. 

 

 

 

Beurteilung 

Die Altersrenten aus 

der beruflichen Vor-
sorge sind im Rah-
men der finanziellen 
Möglichkeiten der 
Vorsorgeeinrichtung 
der Preisentwicklung 
anzupassen (Art. 36 
Abs. 2 und 3 sowie 
Art. 49 Abs. 2 Zf. 5 
BVG). Das paritäti-
sche oder das 
oberste Organ der 
Vorsorgeeinrichtung 
entscheidet jährlich 
darüber, ob und in 
welchem Ausmass 
die Renten ange-
passt werden. Die 
Vorsorgeeinrichtung 
erläutert in ihrer 
Jahresrechnung 
oder in ihrem Jah-
resbericht die ent-
sprechenden Be-
schlüsse. Da die 
Vorsorgeeinrichtun-
gen ihre Leistungen 
jederzeit garantie-
ren müssen, muss 
jede Rentenerhö-
hung durch entspre-
chende Mittel ge-
deckt sein, die für 
ihre Zahlung wäh-
rend der gesamten 
Restlaufzeit erfor-
derlich sind. Die 
Teuerungsanpas-
sung laufender Ren-
ten ist deshalb mit 
erheblichen Kosten 
verbunden. 

Für die künftigen 
Renten müsste die 
Finanzierung des 
Teuerungsaus-
gleichs über eine 
Senkung des Um-
wandlungssatzes er-
folgen. Die Vorfi-
nanzierung einer 
inflationsgeschütz-
ten (bzw. «teue-
rungsversicherten») 
Altersrente hätte al-
lerdings zur Folge, 
dass der Umwand-
lungssatz und somit 
die Anfangsrente bei 
der Pensionierung 
rund 20 bis 25 Pro-
zent tiefer zu liegen 
kämen als ohne 
Teuerungsversiche-
rung. 

Für die laufenden 
Renten könnte ein 
Teuerungsausgleich 
nur zulasten der ak-
tiven Versicherten 

 

Mo. Maillard. Dem Kaufkraftverlust der Renten in der 

zweiten Säule entgegenwirken 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Teuerungsanpassungen bei Renten sind mit erheblichen Kosten verbunden und nur möglich, wenn die 
Vorsorgeeinrichtung ausreichende Mittel hat; eine Finanzierung für künftige Renten würde zu deutlich 
tieferen Umwandlungssätzen führen, während ein Ausgleich für laufende Renten zu einer erheblichen 
Querfinanzierung zulasten der aktiven Versicherten führen würde. 

◼ Viele Vorsorgeeinrichtungen setzen vielmehr auf flexible Lösungen wie Einmalzahlungen, um je nach 
finanzieller Lage angemessene Ausgleichsmassnahmen zu ermöglichen. 

 

 

 

Beurteilung 

Die Altersrenten aus 

der beruflichen Vor-
sorge sind im Rah-
men der finanziellen 
Möglichkeiten der 
Vorsorgeeinrichtung 
der Preisentwicklung 
anzupassen (Art. 36 
Abs. 2 und 3 sowie 
Art. 49 Abs. 2 Zf. 5 
BVG). Das paritäti-
sche oder das 
oberste Organ der 
Vorsorgeeinrichtung 
entscheidet jährlich 
darüber, ob und in 
welchem Ausmass 
die Renten ange-
passt werden. Die 
Vorsorgeeinrichtung 
erläutert in ihrer 
Jahresrechnung 
oder in ihrem Jah-
resbericht die ent-
sprechenden Be-
schlüsse. Da die 
Vorsorgeeinrichtun-
gen ihre Leistungen 
jederzeit garantie-
ren müssen, muss 
jede Rentenerhö-
hung durch entspre-
chende Mittel ge-
deckt sein, die für 
ihre Zahlung wäh-
rend der gesamten 
Restlaufzeit erfor-
derlich sind. Die 
Teuerungsanpas-
sung laufender Ren-
ten ist deshalb mit 
erheblichen Kosten 
verbunden. 

Für die künftigen 
Renten müsste die 
Finanzierung des 
Teuerungsaus-
gleichs über eine 
Senkung des Um-
wandlungssatzes er-
folgen. Die Vorfi-
nanzierung einer 
inflationsgeschütz-
ten (bzw. «teue-
rungsversicherten») 
Altersrente hätte al-
lerdings zur Folge, 
dass der Umwand-
lungssatz und somit 
die Anfangsrente bei 
der Pensionierung 
rund 20 bis 25 Pro-
zent tiefer zu liegen 
kämen als ohne 
Teuerungsversiche-
rung. 

Für die laufenden 
Renten könnte ein 
Teuerungsausgleich 
nur zulasten der ak-
tiven Versicherten 

 

Mo. Maillard. Dem Kaufkraftverlust der Renten in der 

zweiten Säule entgegenwirken 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Teuerungsanpassungen bei Renten sind mit erheblichen Kosten verbunden und nur möglich, wenn die 
Vorsorgeeinrichtung ausreichende Mittel hat; eine Finanzierung für künftige Renten würde zu deutlich 
tieferen Umwandlungssätzen führen, während ein Ausgleich für laufende Renten zu einer erheblichen 
Querfinanzierung zulasten der aktiven Versicherten führen würde. 

◼ Viele Vorsorgeeinrichtungen setzen vielmehr auf flexible Lösungen wie Einmalzahlungen, um je nach 
finanzieller Lage angemessene Ausgleichsmassnahmen zu ermöglichen. 

 

 

 

Beurteilung 

Die Altersrenten aus 

der beruflichen Vor-
sorge sind im Rah-
men der finanziellen 
Möglichkeiten der 
Vorsorgeeinrichtung 
der Preisentwicklung 
anzupassen (Art. 36 
Abs. 2 und 3 sowie 
Art. 49 Abs. 2 Zf. 5 
BVG). Das paritäti-
sche oder das 
oberste Organ der 
Vorsorgeeinrichtung 
entscheidet jährlich 
darüber, ob und in 
welchem Ausmass 
die Renten ange-
passt werden. Die 
Vorsorgeeinrichtung 
erläutert in ihrer 
Jahresrechnung 
oder in ihrem Jah-
resbericht die ent-
sprechenden Be-
schlüsse. Da die 
Vorsorgeeinrichtun-
gen ihre Leistungen 
jederzeit garantie-
ren müssen, muss 
jede Rentenerhö-
hung durch entspre-
chende Mittel ge-
deckt sein, die für 
ihre Zahlung wäh-
rend der gesamten 
Restlaufzeit erfor-
derlich sind. Die 
Teuerungsanpas-
sung laufender Ren-
ten ist deshalb mit 
erheblichen Kosten 
verbunden. 

Für die künftigen 
Renten müsste die 
Finanzierung des 
Teuerungsaus-
gleichs über eine 
Senkung des Um-
wandlungssatzes er-
folgen. Die Vorfi-
nanzierung einer 
inflationsgeschütz-
ten (bzw. «teue-
rungsversicherten») 
Altersrente hätte al-
lerdings zur Folge, 
dass der Umwand-
lungssatz und somit 
die Anfangsrente bei 
der Pensionierung 
rund 20 bis 25 Pro-
zent tiefer zu liegen 
kämen als ohne 
Teuerungsversiche-
rung. 

Für die laufenden 
Renten könnte ein 
Teuerungsausgleich 
nur zulasten der ak-
tiven Versicherten 

 

Mo. Maillard. Dem Kaufkraftverlust der Renten in der 

zweiten Säule entgegenwirken 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Teuerungsanpassungen bei Renten sind mit erheblichen Kosten verbunden und nur möglich, wenn die 
Vorsorgeeinrichtung ausreichende Mittel hat; eine Finanzierung für künftige Renten würde zu deutlich 
tieferen Umwandlungssätzen führen, während ein Ausgleich für laufende Renten zu einer erheblichen 
Querfinanzierung zulasten der aktiven Versicherten führen würde. 

◼ Viele Vorsorgeeinrichtungen setzen vielmehr auf flexible Lösungen wie Einmalzahlungen, um je nach 
finanzieller Lage angemessene Ausgleichsmassnahmen zu ermöglichen. 

 

 

 

Beurteilung 

Die Altersrenten aus 

der beruflichen Vor-
sorge sind im Rah-
men der finanziellen 
Möglichkeiten der 
Vorsorgeeinrichtung 
der Preisentwicklung 
anzupassen (Art. 36 
Abs. 2 und 3 sowie 
Art. 49 Abs. 2 Zf. 5 
BVG). Das paritäti-
sche oder das 
oberste Organ der 
Vorsorgeeinrichtung 
entscheidet jährlich 
darüber, ob und in 
welchem Ausmass 
die Renten ange-
passt werden. Die 
Vorsorgeeinrichtung 
erläutert in ihrer 
Jahresrechnung 
oder in ihrem Jah-
resbericht die ent-
sprechenden Be-
schlüsse. Da die 
Vorsorgeeinrichtun-
gen ihre Leistungen 
jederzeit garantie-
ren müssen, muss 
jede Rentenerhö-
hung durch entspre-
chende Mittel ge-
deckt sein, die für 
ihre Zahlung wäh-
rend der gesamten 
Restlaufzeit erfor-
derlich sind. Die 
Teuerungsanpas-
sung laufender Ren-
ten ist deshalb mit 
erheblichen Kosten 
verbunden. 

Für die künftigen 
Renten müsste die 
Finanzierung des 
Teuerungsaus-
gleichs über eine 
Senkung des Um-
wandlungssatzes er-
folgen. Die Vorfi-
nanzierung einer 
inflationsgeschütz-
ten (bzw. «teue-
rungsversicherten») 
Altersrente hätte al-
lerdings zur Folge, 
dass der Umwand-
lungssatz und somit 
die Anfangsrente bei 
der Pensionierung 
rund 20 bis 25 Pro-
zent tiefer zu liegen 
kämen als ohne 
Teuerungsversiche-
rung. 

Für die laufenden 
Renten könnte ein 
Teuerungsausgleich 
nur zulasten der ak-
tiven Versicherten 

 

Mo. Maillard. Dem Kaufkraftverlust der Renten in der 

zweiten Säule entgegenwirken 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Teuerungsanpassungen bei Renten sind mit erheblichen Kosten verbunden und nur möglich, wenn die 
Vorsorgeeinrichtung ausreichende Mittel hat; eine Finanzierung für künftige Renten würde zu deutlich 
tieferen Umwandlungssätzen führen, während ein Ausgleich für laufende Renten zu einer erheblichen 
Querfinanzierung zulasten der aktiven Versicherten führen würde. 

◼ Viele Vorsorgeeinrichtungen setzen vielmehr auf flexible Lösungen wie Einmalzahlungen, um je nach 
finanzieller Lage angemessene Ausgleichsmassnahmen zu ermöglichen. 

 

 

 

Beurteilung 

Die Altersrenten aus 

der beruflichen Vor-
sorge sind im Rah-
men der finanziellen 
Möglichkeiten der 
Vorsorgeeinrichtung 
der Preisentwicklung 
anzupassen (Art. 36 
Abs. 2 und 3 sowie 
Art. 49 Abs. 2 Zf. 5 
BVG). Das paritäti-
sche oder das 
oberste Organ der 
Vorsorgeeinrichtung 
entscheidet jährlich 
darüber, ob und in 
welchem Ausmass 
die Renten ange-
passt werden. Die 
Vorsorgeeinrichtung 
erläutert in ihrer 
Jahresrechnung 
oder in ihrem Jah-
resbericht die ent-
sprechenden Be-
schlüsse. Da die 
Vorsorgeeinrichtun-
gen ihre Leistungen 
jederzeit garantie-
ren müssen, muss 
jede Rentenerhö-
hung durch entspre-
chende Mittel ge-
deckt sein, die für 
ihre Zahlung wäh-
rend der gesamten 
Restlaufzeit erfor-
derlich sind. Die 
Teuerungsanpas-
sung laufender Ren-
ten ist deshalb mit 
erheblichen Kosten 
verbunden. 

Für die künftigen 
Renten müsste die 
Finanzierung des 
Teuerungsaus-
gleichs über eine 
Senkung des Um-
wandlungssatzes er-
folgen. Die Vorfi-
nanzierung einer 
inflationsgeschütz-
ten (bzw. «teue-
rungsversicherten») 
Altersrente hätte al-
lerdings zur Folge, 
dass der Umwand-
lungssatz und somit 
die Anfangsrente bei 
der Pensionierung 
rund 20 bis 25 Pro-
zent tiefer zu liegen 
kämen als ohne 
Teuerungsversiche-
rung. 

Für die laufenden 
Renten könnte ein 
Teuerungsausgleich 
nur zulasten der ak-
tiven Versicherten 

 

Mo. Aellen. Besserer Zugang zur zweiten Säule mittels 

freiwilliger Sparmöglichkeiten zur Erhöhung der Ren-

ten 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ «Freiwillige Sparmöglichkeiten» gehören nicht in den obligatorischen, sondern in den überobligatori-
schen Bereich. 

◼ In der vorgeschlagenen Form würde die «freiwillige Sparmöglichkeit» zu massiv höherem Aufwand 
und höheren Kosten führen. 
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Beurteilung 

Die Motion verlangt eine Senkung der Eintrittsschwelle auf 

unter 20'000 Franken. 

Der Bundesrat lehnt die Motion ab. Die Beurteilung des SVV 

deckt sich mit derjenigen des Bundesrates: Dieser hat in Er-

füllung des Postulats Rechsteiner Thomas (23.4168 «Situa-

tion der Mehrfachbeschäftigten in der zweiten Säule verbes-

sern») am 22. Oktober 2025 einen entsprechenden Bericht 

veröffentlicht. Er kommt darin zum Schluss, dass die berufli-

che Vorsorge von Mehrfachbeschäftigten [bzw. Geringverdie-

nenden] am wirksamsten verbessert werden könne, wenn 

die Eintrittsschwelle und der Koordinationsabzug gesenkt 

und die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenerwerb 

aufgehoben würden. Dadurch würden mehr Personen versi-

chert und ihr versicherter Lohn wäre höher. Dabei hält der 

Bericht ausdrücklich fest, dass sich ohne eine gleichzeitige 

Senkung des zu hohen BVG-Umwandlungssatzes die beste-

hende Unterfinanzierung in der obligatorischen Versicherung 

weiter verschärfen würde: Der überhöhte BVG-Umwand-

lungssatz habe in Vorsorgeeinrichtungen mit Leistungen 

nahe am BVG-Minimum zur Folge, dass die Renten auf Kos-

ten der versicherten Arbeitnehmenden querfinanziert wer-

den. Dadurch würden sich die künftigen Renten der aktiven 

Versicherten verringern. 

 

Ziel der Motion ist es, Personen mit geringem Einkommen 

oder mit mehreren Arbeitsverträgen Zugang zur zweiten 

Säule zu ermöglichen. Der SVV teilt diese Zielsetzung. Er hat 

deshalb die in der Volksabstimmung vom 22. September 

2024 abgelehnte BVG-Reform explizit unterstützt. Diese 

hätte durch die Reduktion von Eintrittsschwelle und Koordi-

nationsabzug, in Kombination mit der Reduktion des BVG-

Umwandlungssatzes, klare Verbesserungen für Mehrfach- 

und Teilzeitbeschäftigte gebracht. 

Zielführender als die von der Motion geforderte Senkung der 

Eintrittsschwelle gemäss BVG, ist deren Anpassung im Regle-

ment, wie dies heute schon oft praktiziert wird. 

  

24.4125  

Mo. Maillard. Dem Kaufkraftverlust der Renten in der 

zweiten Säule entgegenwirken 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Teuerungsanpassungen bei Renten sind mit erheblichen Kosten verbunden und nur möglich, wenn die 
Vorsorgeeinrichtung ausreichende Mittel hat; eine Finanzierung für künftige Renten würde zu deutlich 
tieferen Umwandlungssätzen führen, während ein Ausgleich für laufende Renten zu einer erheblichen 
Querfinanzierung zulasten der aktiven Versicherten führen würde. 

◼ Viele Vorsorgeeinrichtungen setzen vielmehr auf flexible Lösungen wie Einmalzahlungen, um je nach 
finanzieller Lage angemessene Ausgleichsmassnahmen zu ermöglichen. 

 

 

 

Beurteilung 

Die Altersrenten aus 

der beruflichen Vor-
sorge sind im Rah-
men der finanziellen 
Möglichkeiten der 
Vorsorgeeinrichtung 
der Preisentwicklung 
anzupassen (Art. 36 
Abs. 2 und 3 sowie 
Art. 49 Abs. 2 Zf. 5 
BVG). Das paritäti-
sche oder das 
oberste Organ der 
Vorsorgeeinrichtung 
entscheidet jährlich 
darüber, ob und in 
welchem Ausmass 
die Renten ange-
passt werden. Die 
Vorsorgeeinrichtung 
erläutert in ihrer 
Jahresrechnung 
oder in ihrem Jah-
resbericht die ent-
sprechenden Be-
schlüsse. Da die 
Vorsorgeeinrichtun-
gen ihre Leistungen 
jederzeit garantie-
ren müssen, muss 
jede Rentenerhö-
hung durch entspre-
chende Mittel ge-
deckt sein, die für 
ihre Zahlung wäh-
rend der gesamten 
Restlaufzeit erfor-
derlich sind. Die 
Teuerungsanpas-
sung laufender Ren-
ten ist deshalb mit 
erheblichen Kosten 
verbunden. 

Für die künftigen 
Renten müsste die 
Finanzierung des 
Teuerungsaus-
gleichs über eine 
Senkung des Um-
wandlungssatzes er-
folgen. Die Vorfi-
nanzierung einer 
inflationsgeschütz-
ten (bzw. «teue-
rungsversicherten») 
Altersrente hätte al-
lerdings zur Folge, 
dass der Umwand-
lungssatz und somit 
die Anfangsrente bei 
der Pensionierung 
rund 20 bis 25 Pro-
zent tiefer zu liegen 
kämen als ohne 
Teuerungsversiche-
rung. 

Für die laufenden 
Renten könnte ein 
Teuerungsausgleich 
nur zulasten der ak-
tiven Versicherten 

 

Mo. Maillard. Dem Kaufkraftverlust der Renten in der 

zweiten Säule entgegenwirken 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Teuerungsanpassungen bei Renten sind mit erheblichen Kosten verbunden und nur möglich, wenn die 
Vorsorgeeinrichtung ausreichende Mittel hat; eine Finanzierung für künftige Renten würde zu deutlich 
tieferen Umwandlungssätzen führen, während ein Ausgleich für laufende Renten zu einer erheblichen 
Querfinanzierung zulasten der aktiven Versicherten führen würde. 

◼ Viele Vorsorgeeinrichtungen setzen vielmehr auf flexible Lösungen wie Einmalzahlungen, um je nach 
finanzieller Lage angemessene Ausgleichsmassnahmen zu ermöglichen. 

 

 

 

Beurteilung 

Die Altersrenten aus 

der beruflichen Vor-
sorge sind im Rah-
men der finanziellen 
Möglichkeiten der 
Vorsorgeeinrichtung 
der Preisentwicklung 
anzupassen (Art. 36 
Abs. 2 und 3 sowie 
Art. 49 Abs. 2 Zf. 5 
BVG). Das paritäti-
sche oder das 
oberste Organ der 
Vorsorgeeinrichtung 
entscheidet jährlich 
darüber, ob und in 
welchem Ausmass 
die Renten ange-
passt werden. Die 
Vorsorgeeinrichtung 
erläutert in ihrer 
Jahresrechnung 
oder in ihrem Jah-
resbericht die ent-
sprechenden Be-
schlüsse. Da die 
Vorsorgeeinrichtun-
gen ihre Leistungen 
jederzeit garantie-
ren müssen, muss 
jede Rentenerhö-
hung durch entspre-
chende Mittel ge-
deckt sein, die für 
ihre Zahlung wäh-
rend der gesamten 
Restlaufzeit erfor-
derlich sind. Die 
Teuerungsanpas-
sung laufender Ren-
ten ist deshalb mit 
erheblichen Kosten 
verbunden. 

Für die künftigen 
Renten müsste die 
Finanzierung des 
Teuerungsaus-
gleichs über eine 
Senkung des Um-
wandlungssatzes er-
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Mo. Maillard. Dem Kaufkraftverlust der Renten in der 

zweiten Säule entgegenwirken 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Teuerungsanpassungen bei Renten sind mit erheblichen Kosten verbunden und nur möglich, wenn die 
Vorsorgeeinrichtung ausreichende Mittel hat; eine Finanzierung für künftige Renten würde zu deutlich 
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◼ Viele Vorsorgeeinrichtungen setzen vielmehr auf flexible Lösungen wie Einmalzahlungen, um je nach 
finanzieller Lage angemessene Ausgleichsmassnahmen zu ermöglichen. 
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Mo. Aellen. Personen mit geringem Einkommen oder 

mit mehreren Arbeitsverträgen Zugang zur zweiten 

Säule ermöglichen 
 

  
 
 Ablehnung 

Der SVV empfiehlt die Ablehnung der Motion. 

◼ Für die Vorsorge von Personen mit geringem Einkommen oder mit mehreren Arbeitsverträgen würde 
die von der Motion verlangte Senkung der Eintrittsschwelle kaum etwas bewirken.  

◼ Eine bessere obligatorische Versicherung dieser Personen in der beruflichen Vorsorge lässt sich nur 
mit einer Anpassung aller massgeblichen gesetzlichen Parameter erreichen.  

 

 

 



 

Sessionsbrief SVV 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson Schweizerischer  

Versicherungsverband SVV 

  

  

  

Nicolas Jutzet 

Leiter Bereich Public Affairs 

nicolas.jutzet@svv.ch 

Conrad-Ferdinand-Meyer-Strasse 14 

8002 Zürich 

Direkt +41 44 208 28 32 / Mobile +41 79 841 55 05 

 


